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26.02.2018 

Vorblatt 

 

Entwurf der Zweiten Verordnung zur Änderung 

der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung 

vom ………..  

 

A. Problem und Ziel 

 Gemäß § 3 Absatz 1 Satz 2 der Fahrzeug-Zulassungs-Verordnung (FZV) ist Voraussetzung 

für die Zulassung eines Fahrzeugs u.a., dass das Fahrzeug einem genehmigten Typ ent-

spricht oder dass eine Einzelgenehmigung erteilt ist. Weiterhin dürfen gemäß § 4 Absatz 1 

FZV auch bestimmte, von den Vorschriften über das Zulassungsverfahren ausgenommene 

Fahrzeuge auf öffentlichen Straßen in Betrieb gesetzt werden, wenn sie einem genehmigten 

Typ entsprechen oder eine Einzelgenehmigung erteilt ist. § 2 Nummer 6 FZV beschreibt die 

Einzelgenehmigung als die behördliche Bestätigung, dass das betreffende Fahrzeug, System, 

Bauteil oder die selbstständige technische Einheit den geltenden Bauvorschriften entspricht; 

sie ist eine Betriebserlaubnis im Sinne des Straßenverkehrsgesetzes und eine Einzelbetriebs-

erlaubnis im Sinne der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung. Demnach sind für die Zwecke 

der Zulassung eines zulassungspflichtigen Fahrzeugs, das nicht einem genehmigten Typ ent-

spricht bzw. der Inbetriebsetzung (auf öffentlichen Straßen) eines zulassungsfreien Fahr-

zeugs, das nicht einem genehmigten Typ entspricht, grundsätzlich zwei Möglichkeiten er-

öffnet: Entweder ist eine Einzelgenehmigung gemäß § 13 der EG-

Fahrzeuggenehmigungsverordnung (EG-FGV) oder eine Betriebserlaubnis für Einzelfahr-

zeuge gemäß § 21 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) erteilt. Beide Rege-

lungen setzen voraus, dass das Fahrzeug begutachtet wurde. Das Gutachten ist somit eine 

wesentliche Grundlage für die Entscheidung der nach Landesrecht zuständigen Behörde 

über die Erteilung der Genehmigung bzw. Betriebserlaubnis. Dabei unterscheidet sich der 

Kreis derjenigen, deren Gutachten in diesem Rahmen der nach Landesrecht zuständigen Be-

hörde vorzulegen sind. Während es sich im Rahmen von § 21 StVZO um ein Gutachten ei-

nes amtlich anerkannten Sachverständigen (aaS) für den Kraftfahrzeugverkehr handeln 

muss, kann im Rahmen von § 13 EG-FGV das Gutachten entweder durch einen solchen aaS 

oder durch einen Technischen Dienst, der für die Begutachtung von Gesamtfahrzeugen be-

nannt ist, erstellt worden sein.  

Anlage 1 
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 Die EU-Kommission hat ein Vertragsverletzungsverfahren (2016-4061) gegen Deutschland 

eingeleitet und mit Schreiben vom 22.07.2016 erklärt, dass durch § 21 Absatz 1 Satz 2 

StVZO in Verbindung mit §§ 6 Absatz 1 Satz 1, § 6 Absatz 1a Satz 1 sowie § 10 Absatz 1 

des Kraftfahrsachverständigengesetzes (KfSachvG) die Niederlassungsfreiheit von Dienst-

leistern und die Dienstleistungsfreiheit in nicht gerechtfertigter und unverhältnismäßiger 

Weise beschränkt werde und dass dies einen Verstoß gegen EU-Recht darstelle. Diesen Be-

denken der EU-Kommission kann durch Änderung der §§ 19 und 21 StVZO Rechnung ge-

tragen werden. 

  

B. Lösung 

 Erlass der Verordnung zur Änderung der StVZO 

 

C. Alternativen 

 Keine. 

 

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

 Keine. 

 

E. Erfüllungsaufwand 

 

E.1 Erfüllungsaufwand für den Bürger  

 Für Bürgerinnen und Bürger ergeben sich keine zusätzlichen Kosten. Bereits heute ist 

ein flächendeckendes Netz an Technischen Prüfstellen verfügbar,  wo Gutachten im 

Sinne des § 21 StVZO erstellt werden können. Es ist davon auszugehen, dass durch die 

Aufnahme der Technischen Dienste in den § 21 StVZO zusätzliche Prüfstandorte zur 

Verfügung stehen und die Anfahrtswege für die Bürger kürzer werden. 

  

E.2  Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

 Für die Technischen Dienste entsteht kein Erfüllungsaufwand, da die Neuregelung nicht 

zu unmittelbaren Kosten, Zeitaufwand oder beiden führt. Zusätzlicher Aus- oder Fort-

bildungsaufwand für die das Gutachten gemäß § 21 StVZO erstellenden Personen ent-

steht voraussichtlich nicht, da dieselben Personen bereits Gutachten erstellen, die im 

Rahmen der Erteilung der Einzelgenehmigung von Fahrzeugen gemäß § 13 EG-FGV 

vorliegen müssen und dies eine dementsprechende Qualifikation bereits voraussetzt. 

Sollte wider Erwarten zusätzlicher Aus- oder Fortbildungsaufwand entstehen, kann die-
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ser durch die neu geschaffene Möglichkeit der Gutachtenerstellung im Rahmen des § 21 

StVZO (Erweiterung des Geschäftsfeldes der Technischen Dienste) kompensiert wer-

den. 

 

E.3  Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) ist bereits über § 2 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b 

des Gesetzes über die Errichtung des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBAG) unter anderem 

zuständig für die Anerkennung von Technischen Diensten, die im Rahmen des Geneh-

migungsverfahrens Fahrzeuge oder Fahrzeugteile prüfen. Etwaig zusätzlicher Aufwand 

durch eine Erhöhung der Anzahl von Technischen Diensten, die Gutachten (im Sinne 

des § 21 StVZO) erstellen, ist nicht quantifizierbar, da nicht prognostizierbar ist, in wel-

chem Umfang Gutachten im Sinne des § 21 StVZO von Technischen Diensten erstellt 

werden. 

 

Für die Länder entsteht kein Erfüllungsaufwand, da die zu erwartende Anzahl der Gut-

achten nicht beeinflusst wird. 

 

Soweit Technische Prüfstellen als Teil der Verwaltung der Länder anzusehen sind, re-

duziert sich die Anzahl der erstellten Gutachten, da  den Technischen Diensten ermög-

licht wird, ebenso Gutachten nach § 21 StVZO zu erstellen . Die Betreiber der Techni-

schen Prüfstellen betreiben in der Regel zugleich auch Technische Dienste. Daher ist 

davon auszugehen, dass derselbe Betreiber das Gutachten dann statt durch den aaS einer 

von ihm betriebenen Technischen Prüfstelle dann durch einen von ihm betriebenen 

Technischen Dienst erstellen kann. Diese Verschiebung zwischen Technischer Prüfstel-

le und Technischem Dienst ist nicht quantifizierbar. 

 

F. Weitere Kosten 

 Keine. 

 

G. Auswirkungen von gleichstellungspolitischer Bedeutung 

Diese Verordnung hat keine gleichstellungspolitische Auswirkung.  
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Entwurf der 2. Verordnung zur Änderung 

der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung 

vom ………..  

 

Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur verordnet auf Grund des § 6 Ab-

satz 1 Nummer 2 Buchstabe a, b, c, f, g, i, j, k, r, s, t, x, Nummer 5a des Straßenverkehrsgesetzes 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. März 2003 (BGBl. I S. 310, 919), das zuletzt durch 

Artikel 6 des Gesetzes vom 17. August 2017 (BGBl. I S. 3202) geändert worden ist: 

 

Artikel 1 

Änderung der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung 

 

 

Die Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung vom 26. April 2012 (BGBl. I S. 679), die zuletzt 

durch Artikel 1 der Verordnung vom 20. Oktober 2017 (BGBl. I S. 3723) geändert worden ist, 

wird wie folgt geändert:  

 

1. In § 19 Absatz 5 Satz 5 werden nach dem Wort „Kraftfahrzeugverkehr“ die Wörter  

„oder der Ersteller des Gutachtens des nach § 30 der EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung 

zur Prüfung von Gesamtfahrzeugen benannten Technischen Dienstes“ eingefügt. 

 

2. § 21 wird wie folgt geändert: 

a.    In Absatz 1 Satz 2 werden nach dem Wort „Kraftfahrzeugverkehr“ die Wörter „oder ei-

nes nach § 30 der EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung zur Prüfung von Gesamtfahr-

zeugen der jeweiligen Fahrzeugklasse benannten Technischen Dienstes“ eingefügt. 

 

b.  In Absatz 1 Satz 6 werden nach dem Wort „Kraftfahrzeugverkehr“ die Wörter „oder der 

nach § 30 der EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung zur Prüfung von Gesamtfahrzeu-

gen der jeweiligen Fahrzeugklasse benannte Technische Dienst“ eingefügt. 

 

c.    In Absatz 6 Satz 1 werden nach dem Wort „Kraftfahrzeugverkehr“ die Wörter „oder ein 

nach § 30 der EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung zur Prüfung von Gesamtfahrzeu-

gen der jeweiligen Fahrzeugklasse benannter Technischer Dienst“ eingefügt. 
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Artikel 2 

 

 

Inkrafttreten 

 

Die Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.  

 

------------------------------------------ 

Der Bundesrat hat zugestimmt.  

 

Berlin, den  

 

             D e r   B u n d es m i n i s t e r   f ü r   V e r k e h r 

               

                 u n d   d i g i t a l e   I n f r a s t r u k t u r  
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Begründung 

 

A. Allgemeiner Teil  

 

I. Anlass Ziel 

Gemäß § 3 Absatz 1 Satz 2 der Fahrzeug-Zulassungs-Verordnung (FZV) ist Voraussetzung für 

die Zulassung eines Fahrzeugs u.a., dass das Fahrzeug einem genehmigten Typ entspricht oder 

dass eine Einzelgenehmigung erteilt ist. Weiterhin dürfen gemäß § 4 Absatz 1 FZV auch be-

stimmte, von den Vorschriften über das Zulassungsverfahren ausgenommene Fahrzeuge auf öf-

fentlichen Straßen in Betrieb gesetzt werden, wenn sie einem genehmigten Typ entsprechen oder 

eine Einzelgenehmigung erteilt ist. § 2 Nummer 6 FZV beschreibt die Einzelgenehmigung als 

die behördliche Bestätigung, dass das betreffende Fahrzeug, System, Bauteil oder die selbststän-

dige technische Einheit den geltenden Bauvorschriften entspricht; sie ist eine Betriebserlaubnis 

im Sinne des Straßenverkehrsgesetzes und eine Einzelbetriebserlaubnis im Sinne der Straßen-

verkehrs-Zulassungs-Ordnung. Daraus ergibt sich, dass für die Zwecke der Zulassung eines zu-

lassungspflichtigen Fahrzeugs, das nicht einem genehmigten Typ entspricht, oder die Inbetrieb-

setzung (auf öffentlichen Straßen) eines zulassungsfreien Fahrzeugs, das nicht einem genehmig-

ten Typ entspricht, grundsätzlich zwei Möglichkeiten eröffnet sind: Entweder ist eine Einzelge-

nehmigung gemäß § 13 der EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung (EG-FGV) erteilt oder es ist 

eine Betriebserlaubnis für Einzelfahrzeuge gemäß § 21 der Straßenverkehrs-Zulassungs-

Ordnung (StVZO) erteilt. Beide Regelungen setzen voraus, dass das Fahrzeug begutachtet wurde 

und machen damit das Gutachten zu einer wesentlichen Grundlage für die Entscheidung der nach 

Landesrecht zuständigen Behörde über die Erteilung der Genehmigung bzw. Betriebserlaubnis. 

Dabei unterscheidet sich der Kreis derjenigen, deren Gutachten in diesem Rahmen der nach 

Landesrecht zuständigen Behörde vorzulegen sind. Während es sich im Rahmen von § 21 

StVZO um ein Gutachten eines amtlich anerkannten Sachverständigen (aaS) für den Kraftfahr-

zeugverkehr (der einer Technischen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr angehört) handeln 

muss, kann im Rahmen von § 13 EG-FGV das Gutachten entweder durch einen solchen aaS oder 

durch einen Technischen Dienst, der für die Begutachtung von Gesamtfahrzeugen benannt ist, 

erstellt worden sein.  

Die EU-Kommission hat nach Durchführung eines Pilotverfahrens (7847/15/GROW) vor diesem 

Hintergrund im Jahr 2016 ein Vertragsverletzungsverfahren (2016-4061) gegen Deutschland 

eingeleitet. Die EU-Kommission hat mit Schreiben vom 22.07.2016 erklärt, dass durch § 21 Ab-

satz 1 Satz 2 StVZO in Verbindung mit § 6 Absatz 1 Satz 1 und § 6 Absatz 1a Satz 1 sowie § 10 
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Absatz 1 des Kraftfahrsachverständigengesetzes (KfSachvG) die Niederlassungsfreiheit von 

Dienstleistern und die Dienstleistungsfreiheit in nicht gerechtfertigter und unverhältnismäßiger 

Weise beschränkt werde und dass dies daher einen Verstoß gegen Artikel 15 Absatz 1, Artikel 

15 Absatz 2 Buchstabe d, Artikel 15 Absatz 3 sowie Artikel 16 Absätze 1 und 3 der Dienstleis-

tungsrichtlinie 2006/123/EC5 sowie die Artikel 49 und 56 des Vertrags über die Arbeitsweise 

der Europäischen Union (AEUV) darstelle. Diesen rechtlichen Bedenken der EU-Kommission 

kann durch Änderung der §§ 19 und 21 StVZO Rechnung getragen werden. 

 

II. Inhalt der Regelung 

Die Regelung sieht vor, dass auch das Gutachten eines nach § 30 EG-FGV anerkannten Techni-

schen Dienstes im Rahmen der Beantragung bzw. Erteilung einer Einzelbetriebserlaubnis gemäß 

§ 21 StVZO vorgelegt werden kann. 

 

Technische Dienste nach § 30 EG-FGV sind Stellen, die vom Kraftfahrt-Bundesamt für das Ge-

biet der Bundesrepublik Deutschland zur Prüfung von Gesamtfahrzeugen der jeweiligen Fahr-

zeugklasse anerkannt sind. Diese führen Begutachtungen für Gesamtfahrzeuggenehmigungen 

nach den Richtlinien 2007/46/EG, 2002/24/EG oder 2003/37/EG oder den in Anhang IV der 

Richtlinie 2007/46/EG, Anhang I der Richtlinie 2002/24/EG und Anhang II Kapitel B der Richt-

linie 2003/37/EG aufgeführten Rechtsakten oder nach den für diese als gleichwertig anerkannten 

Regelungen, sowohl für noch nicht erstzugelassene Einzelfahrzeuge als auch für Fahrzeugtypen 

durch.  

 

Die §§ 19 und 21 StVZO werden so angepasst, dass auch Technischen Diensten ermöglicht wird, 

Gutachten im Sinne des § 21 StVZO erstellen können, so wie dies bislang schon amtlich aner-

kannte Sachverständige für den Kraftfahrzeugverkehr im Rahmen ihrer Tätigkeit für eine Tech-

nische Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr tun können.  

 

III.  Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union 

Die vorliegende Verordnung ist vereinbar mit dem Recht der Europäischen Union. Die im Ver-

tragsverletzungsverfahren geäußerten rechtlichen Bedenken gegen die Vereinbarkeit von § 21 

Absatz 1 Satz 2 StVZO (in Verbindung mit § 6 Absatz 1 Satz 1 und § 6 Absatz 1a Satz 1 sowie § 

10 Absatz 1 des Kraftfahrsachverständigengesetzes (KfSachvG)) mit den o.g. EU-rechtlichen 

Regelungen werden mit der Änderung des § 21 StVZO ausgeräumt, da hierdurch auch Techni-

schen Diensten die Erstellung von Gutachten im Rahmen des § 21 StVZO ermöglicht wird. 
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Diese Verordnung ist ein binnenmarktrelevanter Rechtsakt, der im Allgemeinen der Verpflich-

tung zur Notifizierung gemäß Richtlinie 98/34/EG unterliegt.  

 

IV. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

1. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand für den Bund 

 Keine. 

2. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand für die Länder und Kommunen 

 Keine. 

 

V. Erfüllungsaufwand 

Es ergeben sich keine berechenbaren, relevanten Kosten für den Bürger, die Wirtschaft und 

die Verwaltung.  

  

1. Für den Bürger 

Für Bürgerinnen und Bürger ergeben sich keine zusätzlichen Kosten. Bereits heute ist ein 

flächendeckendes Netz an Technischen Prüfstellen verfügbar, wo Gutachten im Sinne des 

§ 21 StVZO erstellt werden können. Es ist davon auszugehen, dass durch die Aufnahme 

der Technischen Dienste in den § 21 StVZO zusätzliche Prüfstandorte zur Verfügung ste-

hen und die Anfahrtswege für die Bürger kürzer werden. 

 

2. Für die Wirtschaft 

Für die Technischen Dienste entsteht kein Erfüllungsaufwand, da die Neuregelung nicht zu 

unmittelbaren Kosten, Zeitaufwand oder beiden führt. Zusätzlicher Aus- oder Fortbil-

dungsaufwand für die das Gutachten gemäß § 21 StVZO erstellenden Personen entsteht 

voraussichtlich nicht, da dieselben Personen bereits Gutachten erstellen, die im Rahmen 

der Erteilung der Einzelgenehmigung von Fahrzeugen gemäß § 13 EG-FGV vorliegen 

müssen und dies eine dementsprechende Qualifikation bereits voraussetzt. Sollte wider 

Erwarten zusätzlicher Aus- oder Fortbildungsaufwand entstehen, kann dieser durch die neu 

geschaffene Möglichkeit der Gutachtenerstellung im Rahmen des § 21 StVZO (Erweite-

rung des Geschäftsfeldes der Technischen Dienste) kompensiert werden. 

 

3. Für die Verwaltung 

3.1 Für den Bund 
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Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) ist bereits über § 2 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b des 

Gesetzes über die Errichtung des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBAG) unter anderem zustän-

dig für die Anerkennung von Technischen Diensten, die im Rahmen des Genehmigungs-

verfahrens Fahrzeuge oder Fahrzeugteile prüfen. Etwaig zusätzlicher Aufwand durch eine 

Erhöhung der Anzahl von Technischen Diensten, die Gutachten (im Sinne des § 21 

StVZO) erstellen, ist nicht quantifizierbar, da nicht prognostizierbar ist, in welchem Um-

fang Gutachten im Sinne des § 21 StVZO von Technischen Diensten erstellt werden. 

 

3.2 Für die Länder und Kommunen 

 

Für die Länder entsteht kein Erfüllungsaufwand, da die zu erwartende Anzahl der Gut-

achten nicht beeinflusst wird. 

 

Soweit Technische Prüfstellen als Teil der Verwaltung der Länder anzusehen sind, redu-

ziert sich die Anzahl der erstellten Gutachten, da den Technischen Diensten ermöglicht 

wird, ebenso Gutachten nach § 21 StVZO zu erstellen. Die Betreiber der Technischen 

Prüfstellen betreiben in der Regel zugleich auch Technische Dienste. Daher ist davon aus-

zugehen, dass derselbe Betreiber das Gutachten dann statt durch den aaS einer von ihm be-

triebenen Technischen Prüfstelle dann durch einen von ihm betriebenen Technischen 

Dienst erstellen kann. Diese Verschiebung zwischen Technischer Prüfstelle und Techni-

schem Dienst ist nicht quantifizierbar. 

 

VI. Weitere Kosten 

Auswirkungen auf Einzelpreise sowie das Preisniveau, insbesondere das Verbraucher-

preisniveau, ergeben sich nicht. 

 

 

VII. Gleichstellungspolitische Relevanzprüfung 

Diese Verordnung hat keine gleichstellungspolitische Auswirkung.  

 

VIII. Einhaltung der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie 

Die Managementregeln und Indikatoren der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie wurden 

geprüft. Die Verordnung berührt keine Aspekte einer nachhaltigen Entwicklung.  
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B. Besonderer Teil 

 Zu Artikel 1 Nummer 1: 

Die Einfügung ermöglicht nach § 30 EG-FGV benannten Technischen Diensten im Rah-

men der Erstellung von Gutachten nach § 21 StVZO ebenso wie amtlich anerkannte Sach-

verständige tätig sein zu können: Ebenso wie es dem amtlich anerkannten Sachverständi-

gen gemäß § 19 Absatz 5 Satz 5 in Verbindung mit Satz 3 rechtlich ermöglicht ist, mit 

Fahrzeugen mit erloschener Betriebserlaubnis solche Fahrten im Rahmen der Erstellung 

des Gutachtens durchzuführen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Erlangung 

einer neuen Betriebserlaubnis stehen, muss dies konsequenterweise auch für den Ersteller 

des Gutachtens möglich sein, der für einen nach § 30 EG-FGV benannten technischen 

Dienst im Rahmen der Erstellung des Gutachtens tätig ist. 

 

 Zu Artikel 1 Nummer 2 Buchstaben a und b: 

Die Praxis hat gezeigt, dass die Erstellung von Gutachten (zur Erlangung einer Einzelge-

nehmigung) im Sinne des § 13 EG-FGV einerseits sowie die Erstellung von Gutachten (zur 

Erlangung einer Betriebserlaubnis für Einzelfahrzeuge) im Sinne des § 21 StVZO anderer-

seits sich sowohl hinsichtlich des Prüf- als auch des Bearbeitungsaufwandes und hinsicht-

lich der für die Erstellung des Gutachtens erforderlichen Qualifikation einander immer 

weiter angenähert haben. Praxisrelevante Unterschiede hinsichtlich Qualifikation und Er-

stellung der jeweiligen Gutachten sind heute nicht mehr zu erkennen. Auch wenn die Qua-

lifikation eines amtlich anerkannten Sachverständigen anders geregelt sein mag und teils 

andere, weitere Voraussetzungen aufweisen mag als die Qualifikation eines für die Erstel-

lung von Gutachten nach § 13 EG-FGV Unterschriftsberechtigten eines Technischen 

Dienstes, so sind diese Unterschiede jedoch in Bezug auf die im Rahmen von § 21 interes-

sierenden Gutachten nicht von praxisrelevantem Belang. Vor diesem Hintergrund ist es 

sinnvoll und erforderlich, im Rahmen des § 21 StVZO auch die Vorlage von Gutachten 

Technischer Dienste, die im Rahmen des § 13 EG-FGV Gutachten erstellen können, zuzu-

lassen. 

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) ist gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b des Ge-

setzes über die Errichtung des Kraft-Bundesamtes (KBAG) ist das KBA unter anderem zu-

ständig für die Anerkennung von Technischen Diensten, die im Rahmen des Genehmi-

gungsverfahrens Fahrzeuge oder Fahrzeugteile prüfen. Das KBA hat bereits „Regeln für 

die Benennung/Anerkennung von Technischen Diensten“ (Stand: 23. Juni 2017) definiert. 

Insofern ist auch die Einhaltung bestimmter Anforderungen bei der Erstellung von Gutach-
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ten durch Technische Dienste sichergestellt. Dies gilt bereits für Gutachten im Sinne des § 

13 EG-FGV und wird nun auf Gutachten im Sinne des § 21 StVZO erweitert. 

 

 Zu Artikel 1 Nummer 2 Buchstabe c: 

Die Einfügung gewährleistet, dass nach § 30 EG-FGV benannte Technische Dienste Da-

tenbestätigungen für Bundeswehrfahrzeuge im Sinne von § 21 Absatz 6 StVZO ausstellen 

dürfen. 

 

Zu Artikel 2 

Ein zeitnahes Inkrafttreten der Vorschrift wird angestrebt, da die Verordnung keine Rege-

lungen beinhaltet, die ein verzögertes Inkrafttreten erfordern.  


